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F3.04.04 

 

an das 

Amt für Wald, Jagd und Fischerei 
Abteilung Jagd und Fischerei 

Barfüssergasse 14 

4509 Solothurn 
 

  

Gesuch um eine Bewilligung für den Laichfischfang 
(Art. 3 und 4 BGF vom 21.06.1991; § 22 FiVO vom 25.08.2008) 

Gesuchsteller/-in 

Name, Vorname:   

Adresse:   

Telefon / Mobile:   

eMail:   

Gewässer, Art des Laichfischfangs 

Gewässer, genauer Ort:   

Fischart:   

Dauer der Laichfischerei:   

Fangmethode(n):   

Hinweis: Wird der Laichfischfang mittels Elektrofischerei ausgeübt, muss der/die Gesuchsteller/-in 

zusätzlich eine Elektrofangbewilligung beantragen und beim Laichfischfang mitführen. 

Brutanstalt, in der das gewonnene Brutmaterial ausgebrütet wird 

Name:   

Anschrift:   

Verwendung der Aufzuchtfische (Besatz im Ursprungsgewässer, etc.) 

  
 
 
Mit der Unterzeichnung dieses Antrags verpflichtet sich der/die Gesuchsteller/-in, den in der Bewil-

ligung zum Laichfischfang aufgeführten Bedingungen – insbesondere der sorgfältigen Statistik-

führung und einer sachgemässen Behandlung des Brutmaterials – zu entsprechen. 

 
 
Ort und Datum:   Unterschrift:   


